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Auto: Finanzierung von Führerschein, Fahrzeug und  
behinderungsgerechter Ausstattung 
 
Zum Thema Autofahren mit Behinderung bietet Ihnen das Internetportal www.rehadat-autoanpassung.de 
eine Fülle an Informationen: 

▪ Sie finden dort eine bundesweite Übersicht von Fahrschulen, die Menschen mit Behinderungen 
ausbilden sowie Informationen zum Führerschein und zur Fahrerlaubnis (siehe auch DGM-Info-
dienstblatt „Autofahren mit einer Neuromuskulären Erkrankung“). 

▪ Im Bereich „Umrüstung“ können Sie in einer bundesweiten Adressenübersicht nach Spezialbetrie-
ben suchen, finden Autohersteller mit Umrüstservice, Informationen zur Fahrzeugtechnik sowie zu 
Umrüstungsmöglichkeiten bei bestimmten Beeinträchtigungen. 

▪ Unter „Förderung & Tipps“ erhalten Sie detaillierte Auskünfte zur finanziellen Zuschüssen nach der 
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, außerdem Wissenswertes zu Steuererleichterungen, Fahrzeugra-
batten und Versicherungsfragen.  

▪ „Barrierefrei unterwegs“ bietet Hinweise zum Tanken und zu barrierefreien Toiletten, aber auch 
zum Parken, zu Umweltzonen und Mietfahrzeugen. 

▪ Vervollständigt wird dies mit weiterführenden Informationen unter „Wer hilft“?“ und „zu Recht 
und Förderung“. 

Ergänzend zu einer Internetrecherche kann Ihnen der Besuch einer Reha-Messe, der Erfahrungsaustausch 
im Rahmen der Selbsthilfe oder der Kontakt mit der DGM-Hilfsmittelberatung weitere Hinweise geben. 

Im Anschluss daran empfehlen wir Ihnen die persönliche Beratung durch einen erfahrenen Kfz-Umrüstbe-
trieb. Da die Kosten für Fahrzeugumrüstungen meist sehr hoch sind, ist eine vorausschauende Planung ge-
meinsam mit dem Umrüstbetrieb empfehlenswert. Besprechen Sie dabei, ob sich technische Anpassungen 
auf die Zulassung des Fahrzeugs auswirken. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Umrüster nach der richtigen Vor-
gehensweise im Hinblick auf Kfz-relevante Regelungen zum Beispiel durch Behörden, aber auch in Bezug 
auf mögliche Kostenträger. 
 

Welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? 
 
 
 
 
 
 

1. Kraftfahrzeughilfe als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Auszubildende, Selbstständige, Beamte sowie Studierende oder 
arbeitssuchende Menschen mit Behinderungen mit Aussicht auf eine Arbeitsstelle können Kfz-Hilfe im Rah-
men der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten. Geregelt ist dies durch die Kraftfahrzeughil-
feverordnung (KfzHV). Detaillierte Information hierzu finden Sie unter www.rehadat-autoanpassung.de 
(>Förderung&Tipps>Finanzielle Hilfen>Kraftfahrzeughilfe) 

Kfz-Umbau als Hilfsmittel im Sinne der gesetzlichen Krankenkassen? 
In der Regel kommen die gesetzlichen Krankenkassen als Kostenträger nicht in Frage!  
Ausnahme: Kraftknoten s.u. im Kapitel „Hinweise“. 
 

https://www.rehadat-autoanpassung.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/kfzhv/BJNR022510987.html
https://www.rehadat-autoanpassung.de/tipps/finanzielle-hilfen/kraftfahrzeughilfe/
https://www.rehadat-autoanpassung.de/tipps/finanzielle-hilfen/kraftfahrzeughilfe/
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2. Kraftfahrzeughilfe als Leistung zur Sozialen Teilhabe 
 
Für Menschen mit Behinderung, die nicht berufstätig oder in Ausbildung sind und die KFZ-Hilfe zum Beispiel 
für die Freizeitgestaltung benötigen, kommen Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX infrage. Sie können 
im Rahmen der Fachleistungen der Eingliederungshilfe zur Sozialen Teilhabe gewährt werden (§ 113 Absatz 
2 Nummer 7). Grundlage bildet auch hier die Kraftfahrzeughilfeverordnung (KfzHV), wobei die Höhe der 
Förderung für ein Kfz oder die Fahrerlaubnis von den dort genannten Werten abweichen kann (vgl. § 114 
SGB IX). 

 
Wer kann welche Leistungen erhalten?  

Leistungen der Eingliederungshilfe sind nachrangig. Eingliederungshilfe erhält also, wer die erforderliche 
Leistung nicht auf andere Weise decken kann oder sie nicht von anderen Rehabilitationsträgern erhält. Mit 
einer Antragstellung müssen Sie Ihre finanziellen Verhältnisse offenlegen. Einkommen und Vermögen, das 
die Freigrenzen übersteigt, muss eingesetzt werden, dasjenige des Partners wird nicht angerechnet. (Zur 
Berechnung vgl. Kapitel 9 Teil 2 SGB IX und „weiterführende Informationen“ weiter unten.)  
 
 
 
 
 
 
 

Die Kfz-Empfehlungen der BAGüS 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) bietet den Trägern der Ein-
gliederungshilfe als Handreichung für die Sachbearbeitung „Empfehlungen der BAGüS zu Leistungen der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen für ein Kraftfahrzeug im Rahmen der Sozialen Teil-
habe nach dem SGB IX“: www.bagues.de > Suche: „Kfz-Empfehlungen“ 

Die Empfehlungen enthalten umfassende Informationen, unter anderem zur Art der Hilfen (zur Beschaffung 
eines Kfz, für die erforderliche Zusatzausstattung, zur Erlangung der Fahrerlaubnis, zur Instandhaltung und 
für die mit dem Betrieb des Kfz verbundenen Kosten), zum berechtigen Personenkreis, zu wirtschaftlichen 
Voraussetzungen und auch zum Leistungsumfang. 

Die Anlage 2 zu den Kfz-Empfehlungen beinhaltet ein Prüfschema „Kfz-Hilfe“. Bei der Sachbearbeitung ei-
nes Antrags soll stets eine Einzelfallprüfung durchgeführt werden. Dieses Prüfschema kann Ihnen eine Ori-
entierung geben, welcher Bedarf bei Ihnen vorliegen muss, um Leistungen zur Mobilität / Kfz-Hilfe zu erhal-
ten. Die Notwendigkeit Ihrer aufgeführten Fahrten wird bei der Antragstellung anhand ihrer Bedeutung für 
die Verwirklichung der Teilhabe beurteilt werden, Fahrten zu Ärzten/medizinischen Therapien werden hier-
bei nicht berücksichtigt. 

 

Wie bereite ich den Antrag vor? 

▪ Nutzen Sie das o. g. „Prüfschema Kfz-Hilfe“ (Anlage 2 der BAGüS-Empfehlungen) und die darin enthalte-
nen Hinweise, um Ihren Antrag vorzubereiten. 
 
 

Empfehlung:  
Nutzen Sie die bundesweit flächendeckend eingerichtete „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
(EUTB®)“. Beratungsstellen in Ihrer Nähe finden Sie mit der Suchfunktion auf www.teilhabeberatung.de 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__83.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__113.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__113.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kfzhv/BJNR022510987.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__114.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__114.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/inhalts_bersicht.html
http://www.bagues.de/
http://www.teilhabeberatung.de/
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▪ Erstellen Sie eine Übersicht über Ihren Mobilitätsbedarf, notieren Sie notwendige Wege / Fahrten 

exemplarisch über mehrere Wochen.  

▪ Warum ist in Ihrem Fall der Bedarf eines eigenen Kfz vorhanden, um diese zu bewältigen? Erläutern Sie 
die Details Ihres Einzelfalls bei jedem notwendigen Weg / jeder erforderlichen Fahrt!  

▪ Legen Sie dar, warum Sie ständig auf die Nutzung eines Kfz angewiesen sind. Erklären Sie, warum die 
Nutzung anderer Beförderungsmittel für Sie nicht möglich oder zumutbar ist.  

▪ Sind Kfz-Angebote mit einer in Ihrem Einzelfall notwendigen behindertengerechten Ausstattung auf dem 
Gebrauchtwagenmarkt vorhanden? Welches neue Kfz (in einer Basisausstattung) mit welcher behinde-
rungsbedingten Ausstattung wäre für Ihren Einzelfall nötig? – Fügen Sie Ihrem Antrag mehrere Ver-
gleichsangebote hinzu! 

▪ Suchen Sie neben Ihrer schriftlichen Erklärung im Rahmen der Antragstellung auch das persönliche Ge-
spräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Trägers der Eingliederungshilfe.  

▪ Gerne unterstützen wir Sie mit Hinweisen zur Schilderung der speziellen Situation von Menschen mit 
Muskelerkrankungen in Bezug auf die Nutzung von Fahrdiensten oder des ÖPNV. Nehmen Sie hierzu 
Kontakt mit der DGM-Hilfsmittelberatung auf.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wer ist zuständig, wo stelle ich den Antrag?  

In der Anlage 1 der o.g. Kfz-Empfehlungen der BAGüS finden Sie eine Übersicht der zuständigen Träger der 
Eingliederungshilfeleistungen für ein Kfz in den verschiedenen Bundesländern. 
 

Hinweise zu weiteren Themen 
 
Kraftknoten 
Im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen: hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de steht unter 
Produktgruppe 18: „Kranken-/ Behindertenfahrzeuge“ , Untergruppe 99.99 als Abrechnungsposition für Zu-
behör „Kraftknoten für Rollstühle“ aufgeführt, § 35a StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung): Sitze, 
Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder, Rollstuhlnutzer und Rollstühle. 

Wann kann die Zumutbarkeit anderer Beförderungsmittel eingeschränkt sein?  

▪ Liegen gesundheitliche Gründe vor, die gegen eine Nutzung des ÖPNV/Fahrdienstes sprechen? Be-
kräftigen Sie dies durch ärztliche Berichte / Stellungnahmen. 

▪ Ist ein barrierefreier Umstieg in Ihrem Einzelfall nicht gewährleistet? Sind nicht ausreichend Roll-
stuhlplätze vorhanden?  

▪ Kann während des Studiums die Universität nicht mit dem ÖPNV erreicht werden und können Fahr-
dienste die studienbedingten Anforderungen in Ihrem Einzelfall nicht erfüllen? Wie ist der wirt-
schaftliche Vergleich zwischen Fahrdiensten und Kfz-Hilfe? 

▪ Sind Sie im Rahmen der intensiven Ausübung Ihres Ehrenamtes auf ein Auto angewiesen, weil dies 
mit ÖPNV / Fahrdiensten nicht möglich wäre? 

https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__35a.html


 

Infodienst 
Mobilität/Reisen ▪ Auto-Finanzierung  Kapitel 4.01 

 

 
Die vorliegenden Informationen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Rechte liegen bei: 

© Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.  Im Moos 4  79112 Freiburg  Tel. 07665 9447 0  info@dgm.org  www.dgm.org 
 
(me) 4.01_autofinanz  Stand: 2023  4/4 

 
Steuererleichterung – außergewöhnliche Belastungen 
Besondere Aufwendungen können neben dem Behinderten-Pauschbetrag steuermindernd als außerge-
wöhnliche Belastung - teilweise - angerechnet werden. Näheres dazu unter:  
www.rehadat-autoanpassung.de (>Tipps>Finanzielle Hilfen > Steuererleichterungen) 
 
Rabatte - Neuwagenkauf 
Für Autofahrer mit Behinderung gewähren einige KFZ-Hersteller Vergünstigungen, weitere Informationen 
dazu unter: www.rehadat-autoanpassung.de (>Tipps > Finanzielle Hilfen >Fahrzeugrabatte) oder beim Bund 
behinderter Auto-Besitzer e.V. (www.bbab.de). 
 
Gebrauchte behindertengerechte Ausstattungselemente / Fahrzeuge 
Der Markt an behindertengerecht umgerüsteten Gebrauchtfahrzeugen wächst. Fragen Sie bei Umrüstbe-
trieben nach, Adressen finden Sie z.B. über www.rehadat-autoanpassung.de (> Umrüstung > Umrüstbe-
triebe). 

Angebote von Privatpersonen finden Sie u.a. in der DGM-Mitgliederzeitung „Muskelreport“, im DGM-Fo-
rum „Kleinanzeigen“ (www.dgm.org > Angebote der DGM > Erfahrungsaustausch & Selbsthilfe > DGM-Fo-
rum) oder über Online-Hilfsmittelbörsen (Info unter www.familienratgeber.de > Suche: „Hilfsmittelbörsen“ 
eingeben). 
 
Stiftungen 
Wenn kein Anspruch auf Kraftfahrzeughilfe gegenüber einem öffentlichen Rehabilitationsträger besteht, 
kann eine Einzelförderung durch private Stiftungen in Frage kommen. Beachten Sie dazu auch die DGM-
Infodienstblätter „Individuelle Hilfe durch Stiftungen (Information)“, „Liste unterstützender Stiftungen und 
Vereine“ und „Stiftungen zur Förderung von Schule, Studium und Ausbildung“. 
 
 

Weiterführende Informationen 

▪ www.vfmp.de Verband der Fahrzeugumrüster für mobilitätseingeschränkte Personen in Deutschland 
e.V. (VFMP), Tel.: 02103 25259-20  

▪ www.bbab.de Bund behinderter Auto-Besitzer e.V., Tel.: 06826 5782, kümmert sich bundesweit um die 
Belange von Menschen mit Behinderung in Bezug auf das Auto, Beratung und vielfältige Informationen.  

▪ www.mobil-mit-behinderung.de Mobil mit Behinderung e.V., ein Verein zur Unterstützung von Men-
schen mit Behinderung zum Erreichen und Erhalt der individuellen Mobilität, Tel.: 07271 9085000 

▪ www.rehadat-recht.de (> Suche z. B.: „Fahrzeuge und Fahrzeuganpassungen“).  

▪ Landeswohlfahrtsverband Hessen: Informationen zu „Leistungen für ein Kraftfahrzeug“: www.lwv-hes-
sen.de (>Leben&Wohnen>Mobil sein>Mit eigenem Kraftfahrzeug) 

▪ Informationen zur Anrechnung von Einkommen und Vermögen in der Eingliederungshilfe, Bestellung 
und Download auf der Seite des Kompetenzzentrums Selbstbestimmt Leben (NRW): https://ksl-det-
mold.de (>Suche: "KSL Konkret #2 - Anrechnung von Einkommen und Vermögen 2023") 

http://www.rehadat-autoanpassung.de/
http://www.rehadat-autoanpassung.de/
http://www.bbab.de/
http://www.rehadat-autoanpassung.de/
https://www.dgm.org/
https://www.familienratgeber.de/
http://www.vfmp.de/
http://www.bbab.de/
https://www.mobil-mit-behinderung.de/
http://www.rehadat-recht.de/
https://www.lwv-hessen.de/leben-wohnen/mobil-sein/mit-eigenem-kraftfahrzeug/
https://www.lwv-hessen.de/leben-wohnen/mobil-sein/mit-eigenem-kraftfahrzeug/
https://ksl-detmold.de/de/node/2988
https://ksl-detmold.de/de/node/2988

